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(II. Wahlperiode) 

Druclcsacbe Abteilung II Ausgegeben am 25. Juni 1952 

Nr.325 

VerwaltungsgerichtskostengesefJ 
- s. a. Drucksache 11/205 • 

Regleru ngsvorlagc: 
- Drucksache 11/205 -

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird: 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ l 
In den Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
w<:>rdcn Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) 
nach Maßgabe dieses Gesetzes erhoben. 

§ 2 
Die Gebühren werden nach dem Werte des Streit
gegenstandes berechnet. 

§ 3 
(1) Der \Vc-rt des S treitgegenstandes w1ra von 
dem Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt. 
(2) Die Fcstsct:wng erfolgt in der zur Sache er
gehenden Entscheidung oder in einem beson
deren Beschluß. 
(3) In zweifclh<tften Fällen kann das Gericht die 
Beteiligten zu1· Erklärung auffordern und eine 
Bcwcisaufn.ihme anordnen. 
(4) Die Vorschriften über die Wertfest;;etzung 
für die Ermittlung der Beru!ungssumme (§ 72 
des Landesgestzes über die Verwaltungsgerichts
barkeit vom 14. Apl'il 1950 - GVB!. S. 103 - VGG -) 
bleiben unbcl'Ühl't. 

§ 4 
0) Bd vermögensrechtlichen Streitigkeiten wird 
der Wert d~s Stl'eitgcgcnstandes durch seinen 
Kapit;1lwcrt bestimmt. Dazu tritt der Wert der 
bis zum Tage dcl' Erhebung der Klage l'Ückstän
digen Nutzungen, soweit sie Gegens tand des 
Streites sind. 
(2) Der Wert eines Rechts auf wiedel'kehrende 
Nutzungen oder Le istungen wird nach dem Werte 
des einjährigen Bezuges berechnet, und zwar auf 
d<'n 121/efachen Betrag, wenn der künftige Weg
fall des BC'zugsrechtcs gewiß, die Zeit des Weg
falls <iber ungewiß ist, und auf den 25fachen Be
trug bei unbeschl'änkter oder bestimmtet' Dauer 
de~ Bezugsrechts. Bei bestimmter Dauer de s Be
zugsrechts ist d()t' G<!samtbetrag der künftigen 
Bezüge maßgcbC'nd, wenn er geringer ist. 

§ 5 
(1) Bei nichtvermiigensrcchtlichen Streitigkeiten 
bdt'iigt der Wert des Streitgegenstandes l'egcl
mäßig 2000 Deutsche Mark. Er kann nach Lage 
dl'S Falles auf einen höhel'cn Betrag, jedoch nicht 
über 1 Million Deutsche Mark oder auf einen 
n iedl'igercn Betrag, jedoch nicht unter 200 Deut
sche Mark festi,:csetzt werden. 

Fassung des Rechts- und Geschäftso.rdnungs
ausschusses vom 14 • .Mai 1952: 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat das fol
gende Gesetz beschlossen, d as hict·mit verkün det 
wird: 

I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ l 
In den Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
werden Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) 
nur nach Maßgabe dieses Gesetzes erhoben. 

§ 2 

unverändert 

§ 3 

wwerändert 

§ 4 

um~erändert 

§ 5 

un verä ndcrt 
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(2) Ist mit einem nichtvermögensrcchtlkhen An
spruch ein aus ihm hergeleiteter vermögensrecht
licher verbunden, so ist nur ein Anspruch, und 
zwar d!.'r im Wert hohen~. maßgebE:nd. 
(3) Bei Streitigkeiten, die die Erfassung, Be
legung oder Freimachung Vlm Grundstücken, Ge
bäuden oder Gebäudeteilen :mm Gegenstand 
haben. ist maßgebend der Betrag des auf die 
i<treitige Zeit entfallenden Miet- und Pachtzinses, 
mmdesteni; de!' Betrag des einjährigen Zinses. 

~ G 
(1) Fur die Wertberechnung ist der Zeitpunkt der 
Erhebung der Klage, in der Rechtsmittelinstanz. 
dl'f' Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels 
entscheidcn<i. 
(2) Mehrere in einer Klage geltend gemachte An
spriic'he werden zusammengerechnet. 
(:~) Ist der Wert de8 Streitgegenstandes bei dem 
Edaß des Urteils oder der anderweitigen Be
endigung der Instanz höher als im Zeitpunkt der 
Erhebung der Klage oder der Einlegung des 
Rechtsmittels. so ist den in der Instanz entstan
denen Gebühren der höhere Wert zugrunde zu 
legen. In der Zwangsvollstreckung ist für die 
WC'rthPrP<:hmmg der Zeitpunkt der die Zwangi;
vollslr(!{:kung einleitenden Prozeßhandlung ent
scheidend. 

§ 7 
Soweit Klage und Widerklage denselben Streit
gegensü•nd betreffen. sind ·die Gebühren nach 
d ' 'm einf<1chen Wfo'rt dieRes Gegenstandes :zn bf'
rechrll'n. andernfall~ sind die Gegenstände 7.U
summenzu1·edmen. 

§ 8 
§ 94 Ab~. 1 VGG erhält folgende Fai;sung: 

„ (1) D ie Gerichtskosten werden für jede In
stanz von dem Ut"kundsb<:!amten des Gericht;< 
fe>'t~~~etJt. bd dem d ie Strl'!itsache anhängig 
g<'INCscn ist. Die 7.U erstattenden Aufwendun
~en der Beteiligten werden auf Antrag von 
dem Urkundsbeamten des Verw<iltungs gerichts 
de r e1·sten ltrntanz für aHe Instam:en festge
setzt. „ 

§ 9 
(1) Üb0r Erinnerungen des Zahlungspflichtig~n 
odp1· der Staatskasse gegen den Ansatz von Ge
bühren oder· Auslagen entscheidet das nach § 94 
VGG zuständige ~richt gebührenfrei. Die Ent
scheidung kann von diesem ~richt sowie von 
dem Gericllt der höheren Imtanz von Amts we
gen geänder t werden. 
(2i Gegen die Ent.~cllf"ldung des Gerichts findet 
Be~chwercte nach Mal3gabe des § 80 VGG statt. 
Die Be1'c>hwerde ist nur zulässig, wenn der Wert 
deR Beschwerdel>(egcnstandes 50 Deutsche Mark 
ühl'l":<teigt, 
{a) F:r·innernng und Beschwerde können durch 
Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle oder 
;;chriftlich ohne Mitwirkl.lng eines Prozeßhevoll
mächtigten eingelegt werden. 
(4) Erinnernng und Beschwerde der Staatskasse 
sind an keine Frist gebunden. 

§ 10 
(1) Gebüht·en und Aus lagen, die bei richtiger Be
handlung dec· Sache nicht entstanden wären. sind 
niederzuschlagen. Das gleiche gilt von Aus lagen, 
die durch eine von Amts wegen veranlaßte Ver
legung eines Termins oder Vertagung einer Ver
handlung oder durch e ine für begl"ündet befun
dene Bes~hwetde entstanden s ind. 

Landtag Rh<:>inland-Pfalz 

Fassung des Rechts- und Geschäl'Lsordnungs
ausschus.„es vom 14. Mai 1952: 

§ 6 

unverändert 

§ 7 

§ 8 

u n1Jerii11d er t 

§ 9 
(1) 

irnuerändert 

(2) Gegen die Ents<'.heidung des Gerichts findet 
Beschwerde nach Maßgabe der §§ 33 und 80 VGG 
statt. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der 
Wert des Beschwt~rdegegen.standes 50 Deutsche 
Mark übersteigt. 
(3) 

(4) 
unuerdndert 

§ 10 
(1) 



Abteilung II 

Regierungsvorlage: 
- Drucksache II/205 -

Fassung des Rechts- und Gesl'11äCtsordnun'ls
ausschusses vom 14. l\fai 1952: 

Cl) Im Falle der ZurüC'knahme eines Antrages (2) 
kann Gebühren- und Auslagenfreiheit gewährt 
wt>rdcn, wt'nn der Antrag auf nichtanzurechnen-
der Unkenntnis der Verhältnisse oder auf Unwis
senheit llet·uh t. 
(3) In nachgewiesenen Notfällen kann auf An
trug eine Stundung oder Teilzahlung festgesetz
ter Gcl'ichtskosten bewilligt werden. 

(4) Im Fulle bescheinigten Unvermögens kann 
dem Kostvnschuldner vorläufige völlige oder 
tcilwc1se Niederschlagung festgesetzter Gerichts
kosten bewilligt Wc!'den. Wenn das Verwaltungs
zwangsvcrfahr(•n fruchtlos ausfällt und keine 
Aussicht au! spiitere Zahlungsfähigkeit des Ko
stcnsd1uldncrs besteht, können die einzuziehen
d1:n Gerichtskosten endgültig niedergeschlagen 
werden. 
{5) Obc1· die in Absatz l bis 4 vorgesehenen An
ordnungen cntst:heidet das Gericht. Solange nicht 
dns Gericht cntsl.hicden hat, können die gleichen 
Anordnungen im Verwaltungswege getroffen 
werden. 

§ 11 
(!) Ansprüche auf Zahlung von Gerichtskosten 
verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Ka
lenderjahres, in dem das Verfahren durch rechts
kräftige Entscheidung über die Kosten oder in 
.sonstiger Weise beendet ist. 
(2) Ansprüche auf Rückerstattung von Gcrichts
kost<•n verjähren in vier Jahren nach Ablauf des 
Kalcndet·jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist. Die Verjährung beginnt jedoch nicht vor dem 
in Abs. l bezeichneten Zeitpunkt. 
(3) Auf die Verjährung finden die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gcsetzbut:hes Anwendung. Bei 
Ansprüchen auf Zahlung von Gerichtskosten wird 
die Verjährung auch durch die Aufforderung zur 
Zahlung oder durch eine dem Schuldner bewil
ligte Stundung unterbrochen. Eine Unterbre<.'hung 
d<'l· Verjährnng tl'itt bei Kostenbeträgen unter 
20 Dcut:;chc Mark nicht ein. 

II. Abschnitt 

Gebühren 

§ 12 
(!) Für do~ gesamte Verfahren wird in jeder In
stanz nur eine Gebühr erhoben. 
(2) Wird ein Rcchtsstl'cit an ein anderes Gericht 
verwiesen, so bildet das weitere Verfahren vor 
dem anderen Gericht mit dem bisherigen Ver
fah1·cn eine Instanz . 
(3) Wird eine Sache zur nochmaligen Prüfung und 
Entsci1cidung an die Verwaltungsbehörde oder 
das Verwaltungsge1·ic:l'!l der ersten Instanz zu
rückvcrwiescn, so bildet das erneute Verfahren 
vor dem Verwaltungsgeri<:ht mit dem früheren 
Verfahren <.>iOl' Instanz. 

~ 13 
Dk• volle Gebühr beträgt 

a) b) 
in der 1. Instanz in der 2. Instanz 

bd einem Streitwert bb zu 
20 DM einschließlich: 

2,- DM 3,- DM 
llci einem Streitwert bis zu 

60 DM einschließlich: 
3,- DM · 4,- DM 

unverändert 

(3) Die Teilzahlung, die Stundung und die Nie
derschlagung von Gerichtskosten sowie die vor
übergehende oder endgültige Einstellung des Eln
:dehungsverlahrcns richten sich nach den Vor
schriften des allgemeinen Haushaltsrechts. 
(4) Uber die In Absatz 1 und 2 vorgesehene11 An· 
ordnungen entscheidet das Gericht. 

(5) 

entfällt 

§ 11 

II. Abschnitt 

Gcbühre.n 

§ 12 

unverändert 

§ 13 

unverändert 
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bei einem höheren Streitwert von dem auf die 
nächstfolgenden 100 DM aufgerundeten Wert bis 
7.U 2000 DM einschließlich; 

5 v. H. 6 v. H . 
von dem auf die näcilstfolgenden 100 DM auf
genmdeten Mehrbetrag bis zu 10 000 DM: 

3 v. H. 4 v. H 
von dem auf die näcilsthöheren 1000 DM auf
gel'Undeten Mehrbetrag über 1D 000 DM: 

1 V. H. 2 v. H 

!* 14 
Der Mindestbctl'ag einer Gebühr ist 2 Deutsche 
Mark. Pfennigbeträge sind auf volle 10 Deutsche 
Pfennig aufzurunden. 

s 15 

In der Rcschwerdeinstanz wird die nach dem 
Werte des Besch\•.:erdegegenstandes 'ZU berech
nende Gebühr nur erhoben, wenn sich die Be
schwerde gegen eine Kostenentscheidung richtet 
odl:'r soweit die Be~chwerde als unzulässig ver
worfen oder zurückgewie~en wird. Zu erheben 
ist die volle Gebühr nach den Sätzen für die 
e rste Instanz (~ 13). § 16 findet keine Anwen
dung. 

<ij 16 
(l) Die für die Instanz zu entrichtende Gebühr 
erhöht 1>ich um die Hälfte, wenn in der Instanz 
eine Beweisaufnahme stattgefunden hat. 
(2) Hat sich die Beweisaufnahme nur auf einen 
Teil des Streitgegenstandes bewgcn, so tritt eine 
nach dem Wert dieses Teiles berechnete Er
höhung der Gebühr ein. Hat sich die Beweisauf
nahme nur auf die Kosten bezogen, so richtet 
sich die Erhöhung der Gebühr nach dem Wert 
der Kosl.en. 

§ 17 

(1) Erledigt sich das Verfahren in der Haupt
sache nach Beginn der mündlichen Verhandlung 
durch 

a) Anerkenntnis. 
h) Vl-'r:r.id1t. 
cl Vergleich, 
d) Zurücknahme der Klage vor El'laß 

eines Urteils, 
e) Zurücknahme de:-; Rechtsmittels 

ode r f) in sonRti11.er Weiioe, 
so e rmäfügt s ich die Gebühr der Instanz auf die 
Hälfte. ' 
(2) Erledigt sich das Verfahren in der Haupt
sache vor Beginn der mündlichen Verhandlung 
durch 

a> Vod>t!~cheid. 
u) Anerkenntnis, 
c) Verzicht, 
d) Vergleich. 
e) Zurücknahme der Klage, 
() Zurücknahme des Rechtsmittels 

od<'r g) in sonstiger Weise, 
so ermäßigt sich die Gebühr der Instanz auf ein 
Viert"\. 
(3) Für eine durchgeführte Beweisaufnahme tritt 
eine Ermäfügung der Gebühr (§ 16) nicht ein. 

§ 18 

Sind die Vorausset;r.ungen des § 17 nur für einen 
'l'eil des Str('itgegenstandes vorhanden, so wird 
für diesen und den üb!"igen Teil des Gegenstan
des die Gebühr je gesondert bcredmet mit der 
Maßgabe, daß die Einzelgebühren nicht höher 
sein dürfen als die für den ganzen Streitgegen
s ta nd zu berechn~nde Gebühr. 

Landtag Rheinland-Pfalz 

Fassung des Rechts- und Geschäftsordnungs
aussdJ.usses vom 14. Mal 1952: 

§ 14 

unverändert 

§ 15 

unverändert 

§ 16 

unt>eriindert 

§ 17 

unverändert 

§ 18 

unverändert 
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§ 19 
Für das Verfahl'en auf Aussetzung der Voll
ziehung eines Verwaltungsaktes wird ein Viertel 
der Gebüh1· (§ 13) gesondert erhoben. 

§ 20 
Die Hälfte der Gebühren (§§ 13, 15) \>;ird erhoben 
für das Vet•fahren auf El'laß und tur das Ver
fahren auf nachträgliche .Änderung oder Auf
hebung einer Einstweiligen Anordnung (§ 64 
VGG). Die Gebühr erhöht sieh auf die volle Ge
bühr, wenn auf Grund mündlicher Verhandlung 
cntst:hiedcn wird. Eine Gebühr wird nicht er
hoben, wenn der Antrag vor Ergehen einer Ent
scheidung oder Anordnung einer mündlichen 
Verhandlung zurückgenommen wird. 

§ 21 
fat eine Klage oder ein sonstiger Rechtsbehelf 
offensichtlich unzulässig oder unbegründet und 
stellt die Anrufung des Gerichts einen Mißbrauch 
dar, so kann das Gericht dem Kläger oder dem
jenigen, der den Rechtsbehelf eingelegt hat, eine 
zusätzliche Gebühr von 20 Deutsche Mark bis 
1000 Deutsche Mark au(erlegen. Die Auferlegung 
ergeht als Teil der Entscheidung über die Ver
faht·fmskost~n. 

III. Abschuitt 

Auslagen 

§ 22 
(1) Schreibgebühren werden für solche Ausferti
gungen und Abschriften erhoben, die nur auf 
Antrag erteilt wet·den oder die angefertigt wer
den. weil die Partei es unterläßt, einem von Amts 
wegen zuzustellenden Sch1·iftsatz die erforder
lid1c Zahl von Abschriften beizufügen. 
(2) Die Schreibgebühr beträgt für die Seite, die 
28 Zeilen von durchschnittlich 15 Silben enthält, 
35 Deutsche P!ennig, auch wenn die Herstellung 
auf mechanischem Wege (Druck, Lichtbild) statt
gefunden hat. Jede angefangene Seite wird als 
voll gerechnet. 

§ 23 
An baren Auslag1m werden ferner erhoben: 
1. Postgebühren 

a) für die Übersendung der auf Antrag er
teilten Ausfertigungen und Abschriften, 

u) für Ladungen von Zeugen und Sachver
ständigen, 

c) für die Übersendung der Kostenrechnung; 
2. Telegra(engebühren und die im Fernverkehr 

zu entrichltmdcn Fernsprechgebühren; 
3. die durch Einrückung einer Bekanntmachung 

in öffentliche Blätter entstehenden Kosten; 
4. die an Zeugen und Sachverständige zu zah

lenden Gebühren; 
5. die bei Geschäften außerhalb der Gerichts

stelle den Gerlchtsbeamten und den nicht be
amteten Beisitzern zustehenden Tagegelder 
und Reisekosten sowie die Kosten für die Be
reitstellung von Geschäftsräumen; 

6. die an andere Behörden oder Beamte oder 
Rechtsanwälte für deren Tätigkeit zu zahlen
den Beträge; 

7. die Ko::<ten einet' Beförderung von Personen 
und notwendiger Begleitung sowie die Be
träge, die mittellosen Parteien, deren Verneh
mung oder deren persönliches Erscheinen an
geordnet ist, für die Reise zum Terminort und 
für die Rückreise gewährt werden; 

F!lssung des Rechts- und GcstiläCtsordnungs
ausschusses vom 14. Mal 1952: 

§ 19 

unverändert 

§ 20 

unverändert 
' 

§ 21 

unverändert 

III. Abschnitt 

Auslagen 

§ 22 

unverändert 

§ 23 

unverändert 
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8. die Kosten einer Befördm·ung von Tieren und 
Sachen sowie der Aufbewahrung von Sachen 
und der Verwaht'ung und Fütterung von 
Tieren. 

* 24 
( ! ) Sind die im ~ 23 Nr. 5 bezeichneten Aufwen
dungen (Terminkosten) durch mehrere Geschäfte 
veranliißt. die ~ich auf VPrschiedene Rc<'ht~sachen 
beziehen, so werden die Aufwendungen auf die 
mehreren Geschäft<> unter Berücksichtigung der 
Entfernungen und der auf diE< einzelnen Geschäfte 
vl·rwendeten Zeit angemessen verteilt. 

(2) Jeder Zahlungspflichtige haltet jedoch gegen·
liber der Staatskasse. ohne Rücksicht auf diese 
Verteilung. für die Auslagen. die bei gesonderter 
:r:rledigung des Gest:häfts entstanden wären. 

§ 25 

( l) Für die von Amts wegen bewirkten Zustel
lungen werden diejenigen baren Auslagen er
hol~n. welche durch die Zustellung im Ausland 
oder bei der öffentlichen Zustellung durch Be
kanntmachung in öffentlichen Blättern entstehen. 

(2) Wird ein Zeuge oder Sachverständiger ohne 
lnanspructmahrne der Post geladen, so wird als 
Auslage der Betrag der Postgebühren erhoben, 
die Pnt.;;t;indPn sPin würden, wenn die Ladung 
1,1nl€r Inan~pruchnahme der Post erfolgt wäre. 

IV. Abschnitt 

Kostenzahlung 

§ 26 

Die Gerichtskosten werden mit der Beendigung 
de~ Verfahrens fällig. 

~ 27 

(1) Das Gericht soll in der Regel Gebührenvor
schüsse oder Auslagcnvorschüsse erfordern \md 
die Vorn;.ihme von Handlungen von der Einzah
lung eines Vorschusses abhängig machen. 

(2) Das Gericht soll dem Kläger oder demjenige~ 
dPr einen i;on~tigen Recbtsbehelf eingelegt hat, 
u1tle1· Bestimmung einer angemessenen Frist auf
geben, nach;mweisen, daß er einen nach Abs. 1 
erforderten Vorschuß gezahlt hat. Die Frist'lrnnn 
auf Antrag verlängert werden. Wird der Nach
wci;; nicht vor Ablauf der Frist erbrad1l, so gilt 
der Rechtsbehelf al~ zurückgenommen. 

§ 28 
Kostenschuldner ist 
1. derjcnlge, dem durch eine gerichtliche Ent

~cheidung die Kosten des Verfahrens auft?r
legt sind; 

2. derjenige, der die Küsten durch eine vor Ge
richt abgegebene oder dem Gericht mitgeteilte 
Erklärung übernommen hat: 

3. derjenige. der das Verfahren der Instanz be
antragt hat. 

§ 29 
Schuldner di>r Schreibgebühren oder der Postge
bühren für die Übersendung auf Antrag ertei1-
tPr A•IFf Prt.igungf'n und Abschriften ist der An
tnig~teller oder die Partei, die es unterlassen h:;it, 
einem von Amt8 wegen zuzustellenden Schrüt
satz die e rforderliche Zahl von Abschriften beizu
fügen. Diese Auslagen werden mit Aushändigung 
oder Absendung der Schrifts tücke fällig. 

Landtag Rheinland-Pfalz 

Fassung des Rechts- und Geschäft.sordnungs
ausschusses. ''om 14. Mai 1952: 

!i 24 

unverändert 

mwP.rändert 

IV. AbsdmiH 

Kosh~nzahlung 

§ 26 

§ 27 

unverändert 

§ 28 

unverändert 

~ 29 

u.nverö.ndert 



Abteilung II 

Regierungsvorlage: 
- Drucksache 11/205 -

; 

§ 30 
(1) Mehrcrc Koslcn:;chuldner haften als Gesa:nl
schuldne l'. 

Fassung des Rechts- und Geschäftsordnungs
ausschusses vom 14. Mal 1952: 

~ 30 

(2) Soweit e inem Beteiligten die Kosten durch ge
richllil:he En tscheidung auferlegt oder von ihm 
durch eine vor dem Gericht abgegebene oder die
sem mitgetellte Erklärung übernommen sind, soll • 
die Haftung der anderen Partei nur geltend ge
nrndit werden, wenn eine Zwangsvollstreckung 

unverändert 

in das buwcgliche Vermögen der ersteren erfolg-
los gc-bliebcn ist oder aussichtslos erscheint. 

V. Abschnitt 

Sclllußbestimmungen 

§ 31 
Die Gebühren ermäßigen sich auf die Hä!(te, 
w<'nn cinur Gemeinde oder einem Gemeindever
band in Angelegenheiten der öffentlichen Für
sorge die Koslt:n des Verfahrens aufel'legt wer
den. Aus Billij!;keitsgründen können die Gebüh
ren in diesem Falle auch noch weitet· bis auf ein 
Zehntel herabgesetzt werden. ' 

§ 32 

Vorschl'iflcn, nu<.h denen das Rcdch, der Bund, 
die Länder mit Ausnahme des Landes Rheinland
l'fal:t., Gemeinden oder Gemeindeverbände oder 
and<'re juristische Personen des öffentlichen 
Rc>(•hts sowie Bchiirden und sonstige bestimmte 
Bctdligte von der Zahlung der Gerichtskosten 
ganz oder teilweise befreit sind, sind nicht anzu
wenden. 

§ 33 
Die V<'rwaltungsvorschriften über Fes tsetzung, 
Verrechnung und Einziehung der Gerichtskosten 
erläßt der Ministerpt·fü;ident. 

§ 34 
Die Vergütung der Rechtsanwälte für ihre Be
rufstä tigkeit bei den Verwaltungsgerichten be
stimmt sich sinngemäß nach den für das Verfah
ren bei den ordentl icht>n Gerichten in bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten geltenden Vorschrif
ten. 

§ 35 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver
kündung in K raft. 
(2) Es findet Anwendung auf alle beim Inkraft
tr'l'tcn dieses Gesetzes anhängigen und seitdem an
hüngig gewordenen Verfahl'en. 

§ 36 
Alle diesem Gesetz widerspr·eehenden Rechts
und Verwaltungsvorschriften treten außer Kraft. 

M a i n 7., den . . . . . . . . . . . . 1952. 

Der Ministerpräsident. 

V. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 31 

unverändert 

§ 32 

Vorschriften, durch die dl'r Bund, die Länder, 
Gemeinden oder Gemeindeverbände oder andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts so· 
wie Behörden und sonstige bes timmte Beteiligte 
\·on der Zahlung der Gerichtskosten ganz oder 
teilweise befreit sind, sind nicht anzuwenden; 
dies gilt nicht für die Behörden des Landes Rhein
land-Pfalz. 

§ 33 

unv eränder t 

§ 34 

unverändert 

§ 35 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seinet· Vet'
kündung in Kraft. 
(2) Es findet auch Anwendung 3Uf die bei In
krafttreten des Gesetzes in der Hauptsache noch 
nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren. 

§ 36 

entfäHt 

Mainz, den . . . . . . 1952. 

Der Ministerpräsident. 
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